11. DEZEMBER 2023 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 23. August 2014 über das Verwaltungsstatut des Krankenwagenpersonals der Hilfeleistungszonen, das kein Feuerwehrpersonal ist, des Königlichen Erlasses vom 23. August 2014 zur Festlegung des Besoldungsstatuts des Krankenwagenpersonals der Hilfeleistungszonen, das kein Feuerwehrpersonal ist, und des Königlichen Erlasses vom 26. Januar 2018 über die Übertragung von Einsatzpersonal der Hilfeleistungszonen vom Feuerwehrpersonal an das Krankenwagenpersonal und umgekehrt


(Belgisches Staatsblatt vom 26. Juni 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES UND FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST VOLKSGESUNDHEIT, SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE UND UMWELT


11. DEZEMBER 2023 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 23. August 2014 über das Verwaltungsstatut des Krankenwagenpersonals der Hilfeleistungszonen, das kein Feuerwehrpersonal ist, des Königlichen Erlasses vom 23. August 2014 zur Festlegung des Besoldungsstatuts des Krankenwagenpersonals der Hilfeleistungszonen, das kein Feuerwehrpersonal ist, und des Königlichen Erlasses vom 26. Januar 2018 über die Übertragung von Einsatzpersonal der Hilfeleistungszonen vom Feuerwehrpersonal an das Krankenwagenpersonal und umgekehrt


PHILIPPE, König der Belgier

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Aufgrund des Gesetzes vom 15. Mai 2007 über die zivile Sicherheit, des Artikels 106 Absatz 1;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 23. August 2014 über das Verwaltungsstatut des Krankenwagenpersonals der Hilfeleistungszonen, das kein Feuerwehrpersonal ist;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 23. August 2014 zur Festlegung des Besoldungsstatuts des Krankenwagenpersonals der Hilfeleistungszonen, das kein Feuerwehrpersonal ist;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 26. Januar 2018 über die Übertragung von Einsatzpersonal der Hilfeleistungszonen vom Feuerwehrpersonal an das Krankenwagenpersonal und umgekehrt;

Aufgrund der Beteiligung der Regionen;

Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 20. Februar 2023;

Aufgrund des Einverständnisses der Staatssekretärin für Haushalt vom 4. Mai 2023;

Aufgrund des Protokolls Nr. 2023/10 des Ausschusses der provinzialen und lokalen öffentlichen Dienste vom 16. Mai 2023;

Aufgrund der Auswirkungsanalyse beim Erlass von Vorschriften, die gemäß den Artikeln 6 und 7 des Gesetzes vom 15. Dezember 2013 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen administrative Vereinfachung am 2. Mai 2023 durchgeführt worden ist;

Aufgrund des Gutachtens Nr. 74.536/2 des Staatsrates vom 24. Oktober 2023, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

Auf Vorschlag der Ministerin des Innern und des Ministers der Volksgesundheit und aufgrund der Stellungnahme der Minister, die im Rat darüber beraten haben,


Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


KAPITEL 1 - Abänderungen des Königlichen Erlasses vom 23. August 2014 über das Verwaltungsstatut des Krankenwagenpersonals der Hilfeleistungszonen, das kein Feuerwehrpersonal ist


Artikel 1 - Artikel 1 § 1 des Königlichen Erlasses vom 23. August 2014 über das Verwaltungsstatut des Krankenwagenpersonals der Hilfeleistungszonen, das kein Feuerwehrpersonal ist, wird durch eine Nr. 10 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"10. jedem anderen Weg, der dem Schreiben Beweiskraft und ein feststehendes Datum verleiht: entweder die Versendung auf elektronischem Weg, bei der der Empfang vom Personalmitglied bestätigt wird, oder die persönliche Aushändigung an das Personalmitglied gegen eine Empfangsbestätigung mit seiner Unterschrift und dem Empfangsdatum."


Art. 2 - Artikel 12 desselben Erlasses, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 9. Mai 2016 und 26. Januar 2018, wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 1 werden zwischen den Wörtern "worden sind" und den Wörtern ", werden vom Rat" die Wörter "und die auf der Grundlage eines Auszugs aus dem Strafregister, der binnen einer Frist von drei Monaten vor dem Datum der Zulassung zur Probezeit ausgestellt worden ist, eine Führung aufweisen, die den Anforderungen der betreffenden Funktion entspricht" eingefügt.

2. In Absatz 9 werden die Wörter "§ 2" durch die Wörter "§§ 2 und 3" ersetzt.


Art. 3 - Artikel 13 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 26. April 2018, wird durch einen Paragraphen 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"§ 3 - Wenn das freiwillige Personalmitglied auf Probe während der Probezeit für eine Anwerbung mindestens zwei Wochen krank ist, wird die Probezeit um die Dauer der Krankheit verlängert; diese muss durch ein ärztliches Attest nachgewiesen werden.

Wenn das freiwillige Personalmitglied auf Probe während der Probezeit für eine Anwerbung schwanger ist, wird die Probezeit um die Dauer der Schwangerschaft und des Mutterschaftsurlaubs verlängert; diese müssen durch ein ärztliches Attest nachgewiesen werden."




Art. 4 - In Buch 2 Titel 2 Kapitel 1 desselben Erlasses wird ein Artikel 14/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 14/1 - Der Rat kann beschließen, dass das Personalmitglied auf Probe während der Probezeit für eine Anwerbung den Führerschein C oder C1 erlangen muss, und vermerkt dies gegebenenfalls im Bewerberaufruf.

Der Rat übernimmt die Kosten für die Erlangung des Führerscheins C oder C1."


Art. 5 - In Artikel 23 desselben Erlasses werden die Wörter "Personalmitglied auf Probe" durch die Wörter "Berufspersonalmitglied auf Probe" ersetzt.


Art. 6 - Artikel 24 Absatz 5 desselben Erlasses wird wie folgt ersetzt:

"Wenn der Kommandant vorschlägt, die Ernennung nicht zu erneuern, wird der Vorschlag spätestens drei Monate vor Ablauf des sechsjährigen Zeitraums gleichzeitig dem Rat und dem Betreffenden notifiziert. Der Betreffende kann binnen einem Monat nach Kenntnisnahme des Vorschlags entweder per Einschreiben oder auf jedem anderen Weg, der dem Schreiben Beweiskraft und ein feststehendes Datum verleiht, eine Anhörung durch den Rat beantragen. Der Rat organisiert die Anhörung und fasst vor Ende der Ernennung einen Beschluss. Bei der Anhörung kann sich der Betreffende von einer Person seiner Wahl beistehen lassen."


Art. 7 - In Artikel 27 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 26. Januar 2018, werden zwischen den Wörtern "den Personalmitgliedern" und den Wörtern "über die Website der Zone" die Wörter ", die die Beförderungsbedingung in Bezug auf den Dienstgrad erfüllen," eingefügt.


Art. 8 - In Artikel 29 Buchstabe a) desselben Erlasses werden die Wörter "eines Krankenpflegers" durch die Wörter "einer Krankenpflegefachkraft" ersetzt.


Art. 9 - Artikel 30 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 26. Januar 2018, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 1 Absatz 1 wird das Wort "Eignungstests" durch das Wort "Eignungsprüfungen" ersetzt.

2. In § 1 Absatz 4 werden die Wörter "setzt sich zusammen aus" durch die Wörter "setzt sich mindestens zusammen aus" ersetzt.




Art. 10 - Artikel 32 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 26. April 2018, wird durch einen Paragraphen 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"§ 3 - Wenn das freiwillige Personalmitglied auf Probe während der Probezeit für eine Beförderung mindestens zwei Wochen krank ist, wird die Probezeit um die Dauer der Krankheit verlängert; diese muss durch ein ärztliches Attest nachgewiesen werden.

Wenn das freiwillige Personalmitglied auf Probe während der Probezeit für eine Beförderung schwanger ist, wird die Probezeit um die Dauer der Schwangerschaft und des Mutterschaftsurlaubs verlängert; diese müssen durch ein ärztliches Attest nachgewiesen werden."


Art. 11 - In Buch 3 desselben Erlasses wird ein Titel 4, der die Artikel 39/1 bis 39/2 umfasst, mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Titel 4 - Freiwillige Zurückstufung im Dienstgrad

Art. 39/1 - Der Rat kann auf Antrag eines Personalmitglieds seine Zurückstufung im Dienstgrad vornehmen.

Die freiwillige Zurückstufung im Dienstgrad geht mit einer neuen Ernennung des Personalmitglieds in einem niedrigeren Dienstgrad einher.

Art. 39/2 - § 1 ­ Der Antrag auf Zurückstufung im Dienstgrad wird beim Rat durch einen mit Gründen versehenen Antrag des Personalmitglieds eingereicht.

Der Antrag wird entweder per Einschreiben oder auf jedem anderen Weg, der dem Schreiben Beweiskraft und ein feststehendes Datum verleiht, versandt und enthält den beantragten Dienstgrad.

§ 2 ­ Der Rat fasst seinen Beschluss binnen drei Monaten nach Einreichung des Antrags.

Im Beschluss wird die Leistungsvergütungstabelle oder die Gehaltstabelle für den neuen Dienstgrad bestimmt.

Der Beschluss wird dem Betreffenden entweder per Einschreiben oder auf jedem anderen Weg, der dem Schreiben Beweiskraft und ein feststehendes Datum verleiht, notifiziert."


Art. 12 - In Artikel 42 Absatz 3 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 26. Januar 2018, werden die Wörter "für Mitglieder des Berufspersonals" aufgehoben.


Art. 13 - In Artikel 43 Nr. 6 desselben Erlasses werden zwischen den Wörtern "gemäß Artikel 117" und den Wörtern "erhalten kann" die Wörter "des Königlichen Erlasses vom 19. April 2014 über das Verwaltungsstatut des Einsatzpersonals der Hilfeleistungszonen" eingefügt.


Art. 14 - Artikel 45 Absatz 1 Nr. 1 desselben Erlasses wird wie folgt ersetzt:

"1. eine der folgenden Bedingungen nicht mehr erfüllt:

a) eine in Artikel 11 festgelegte Anwerbungsbedingung,

b) oder eine in Artikel 12 Absatz 1 erwähnte Bedingung für die Zulassung zur Probezeit, unbeschadet der Artikel 111 Nr. 1, 112 Absatz 2 und 117 Absatz 2 des Königlichen Erlasses vom 19. April 2014 über das Verwaltungsstatut des Einsatzpersonals der Hilfeleistungszonen,

c) oder eine in Artikel 10 oder 14 erwähnte Ernennungsbedingung,

d) oder eine in Artikel 14/1 erwähnte Ernennungsbedingung, sofern diese Ernennungsbedingung immer noch für die Ausübung der Funktion erforderlich ist."


Art. 15 - Artikel 46 § 5 desselben Erlasses, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 26. Januar 2018, wird durch einen Absatz 4 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"Wenn das freiwillige Personalmitglied auf Probe während der Probezeit schwanger ist, wird die Probezeit um die Dauer der Schwangerschaft und des Mutterschaftsurlaubs verlängert; diese müssen durch ein ärztliches Attest nachgewiesen werden."


Art. 16 - In Artikel 48 Nr. 1 desselben Erlasses werden zwischen den Wörtern "zwanzig Dienstjahre" und dem Wort "aufweist" die Wörter "in derselben oder in verschiedenen Zonen, gegebenenfalls durch Kombination mehrerer nicht aufeinander folgender Zeiträume," eingefügt.


KAPITEL 2 - Abänderungen des Königlichen Erlasses vom 23. August 2014 zur Festlegung des Besoldungsstatuts des Krankenwagenpersonals der Hilfeleistungszonen, das kein Feuerwehrpersonal ist


Art. 17 - Artikel 6 des Königlichen Erlasses vom 23. August 2014 zur Festlegung des Besoldungsstatuts des Krankenwagenpersonals der Hilfeleistungszonen, das kein Feuerwehrpersonal ist, wird wie folgt ersetzt:

"Art. 6 - Mitglieder des Berufspersonals erhalten unter denselben Bedingungen wie das Personal der föderalen öffentlichen Dienste:

1. eine Haushalts- oder Ortszulage,

2. eine Jahresendzulage,

3. Urlaubsgeld."


Art. 18 - In Buch 2 Titel 1 desselben Erlasses wird ein Artikel 6/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 6/1 - § 1 - Wenn ein Personalmitglied infolge eines nach Inkrafttreten des vorliegenden Artikels eingetretenen Arbeitsunfalls oder infolge einer nach Inkrafttreten des vorliegenden Artikels festgestellten Berufskrankheit zeitweilig arbeitsunfähig ist, bezieht es weiterhin sein Gehalt, das Urlaubsgeld und die Zulagen, die in Artikel 6 erwähnt sind, und bis zu seiner Ersetzung, die Zulage für die Ausübung eines höheren Amtes.

§ 2 - Das Personalmitglied hat ebenfalls Anrecht auf eine Zulage für unregelmäßige Leistungen. Zur Bestimmung des Tages- oder Monatsbetrags dieser Zulage wird der Tages- oder Monatsdurchschnitt der Zulagen berechnet, die dem Personalmitglied für die von ihm in den zwölf Monaten vor dem Unfall tatsächlich geleisteten Dienste gewährt worden sind.

Wenn dieser Bezugszeitraum kürzer als zwölf Monate ist, wird dieser Tages- oder Monatsdurchschnitt auf der Grundlage der Anzahl Monate berechnet, in denen das Personalmitglied die Funktionen, die ihm zum Zeitpunkt des Unfalls zugewiesen waren, tatsächlich ausgeübt hat."


Art. 19 - In den Artikeln 11 und 12 desselben Erlasses wird Nr. 1 wie folgt ergänzt:

"Zeiträume der vollständigen Laufbahnunterbrechung in der allgemeinen Regelung werden nicht berücksichtigt. Ausgeschlossen werden auch die Zeiträume, in denen das Personalmitglied nicht mindestens die Note "genügend" erhalten hat."


Art. 20 - Artikel 14 § 4 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 9. Mai 2016, wird wie folgt abgeändert:

1. Die Wörter "der Paragraphen 2 und 3 " werden durch die Wörter "von § 3" ersetzt.

2. Die Wörter "als Mitglied des freiwilligen Personals" werden durch die Wörter "als Mitglied des freiwilligen Krankenwagenpersonals" ersetzt.


Art. 21 - In Artikel 17 desselben Erlasses wird § 1 wie folgt ersetzt:

"§ 1 - Es wird davon ausgegangen, dass ein Mitglied des Berufspersonals Dienste leistet, die für die Berechnung des finanziellen Dienstalters annehmbar sind, wenn es im aktiven Dienst ist oder zur Disposition gestellt ist."




Art. 22 - Artikel 25 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 9. Mai 2016, wird wie folgt abgeändert:

1. Absatz 1 wird wie folgt ergänzt:

"Frühere Dienste, die im selben Dienstgrad als Mitglied des Berufspersonals derselben Hilfeleistungszone geleistet worden sind, werden auch berücksichtigt. Bei Anwerbung oder Mobilität im selben Dienstgrad oder in einem niedrigeren Dienstgrad behält das Mitglied des freiwilligen Personals sein finanzielles Dienstalter, sofern es kein Mitglied des freiwilligen Krankenwagenpersonals der Zone bleibt, in der es dieses finanzielle Dienstalter erworben hat."

2. In Absatz 3 erster Satz werden zwischen den Wörtern "Personalmitglied auf Probe" und dem Wort "ist" die Wörter "durch Anwerbung" eingefügt.


Art. 23 - Artikel 36 Absatz 2 desselben Erlasses, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 9. Mai 2016, wird aufgehoben.


KAPITEL 3 - Abänderungen des Königlichen Erlasses vom 26. Januar 2018 über die Übertragung von Einsatzpersonal der Hilfeleistungszonen vom Feuerwehrpersonal an das Krankenwagenpersonal und umgekehrt


Art. 24 - Artikel 1 § 1 des Königlichen Erlasses vom 26. Januar 2018 über die Übertragung von Einsatzpersonal der Hilfeleistungszonen vom Feuerwehrpersonal an das Krankenwagenpersonal und umgekehrt wird durch eine Nr. 14 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"14. jeder andere Weg, der dem Schreiben Beweiskraft und ein feststehendes Datum verleiht: entweder die Versendung auf elektronischem Weg, bei der der Empfang vom Personalmitglied bestätigt wird, oder die persönliche Aushändigung an das Personalmitglied gegen eine Empfangsbestätigung mit seiner Unterschrift und dem Empfangsdatum."


Art. 25 - Artikel 8 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

1. In § 1 werden zwischen den Wörtern "Der ausgewählte Bewerber" und dem Wort "beginnt" die Wörter ", der auf der Grundlage eines Auszugs aus dem Strafregister, der binnen einer Frist von drei Monaten vor dem Datum der Zulassung zur Probezeit ausgestellt worden ist, eine Führung aufweist, die den Anforderungen der betreffenden Funktion entspricht," eingefügt.

2. In § 2 Absatz 6 werden die Wörter "§ 2" durch die Wörter "§§ 2 und 3" ersetzt.




Art. 26 - Artikel 9 desselben Erlasses wird durch einen Paragraphen 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"§ 3 - Wenn das freiwillige Personalmitglied auf Probe während der Probezeit für eine Übertragung mindestens zwei Wochen krank ist, wird die Probezeit um die Dauer der Krankheit verlängert; diese muss durch ein ärztliches Attest nachgewiesen werden.

Wenn das freiwillige Personalmitglied auf Probe während der Probezeit für eine Übertragung schwanger ist, wird die Probezeit um die Dauer der Schwangerschaft und des Mutterschaftsurlaubs verlängert; diese müssen durch ein ärztliches Attest nachgewiesen werden."


Art. 27 - In Kapitel 2 desselben Erlasses wird ein Artikel 10/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 10/1 - Der Rat kann beschließen, dass das Personalmitglied auf Probe während der Probezeit für eine Übertragung den Führerschein C oder C1 erlangen muss, und vermerkt dies gegebenenfalls im Bewerberaufruf.

Der Rat übernimmt die Kosten für die Erlangung des Führerscheins C oder C1."


Art. 28 - Artikel 24 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

1. In § 1 werden zwischen den Wörtern "Der ausgewählte Bewerber" und dem Wort "beginnt" die Wörter ", der auf der Grundlage eines Auszugs aus dem Strafregister, der binnen einer Frist von drei Monaten vor dem Datum der Zulassung zur Probezeit ausgestellt worden ist, eine Führung aufweist, die den Anforderungen der betreffenden Funktion entspricht," eingefügt.

2. In § 2 Absatz 4 werden die Wörter "§ 2" durch die Wörter "§§ 2 und 3" ersetzt.


Art. 29 - Artikel 25 desselben Erlasses wird durch einen Paragraphen 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"§ 3 - Wenn das freiwillige Personalmitglied auf Probe während der Probezeit für eine Übertragung mindestens zwei Wochen krank ist, wird die Probezeit um die Dauer der Krankheit verlängert; diese muss durch ein ärztliches Attest nachgewiesen werden.

Wenn das freiwillige Personalmitglied auf Probe während der Probezeit für eine Übertragung schwanger ist, wird die Probezeit um die Dauer der Schwangerschaft und des Mutterschaftsurlaubs verlängert; diese müssen durch ein ärztliches Attest nachgewiesen werden."




KAPITEL 4 - Schlussbestimmungen


Art. 30 - Artikel 11 findet Anwendung auf Anträge, die nach Inkrafttreten dieser Bestimmung eingereicht werden.


Art. 31 - Die Artikel 6 und 17 bis 23 treten am ersten Tag des dritten Monats nach Veröffentlichung des vorliegenden Erlasses im Belgischen Staatsblatt in Kraft.


Art. 32 - Die für Inneres beziehungsweise Volksgesundheit zuständigen Minister sind, jeweils für ihren Bereich, mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


Gegeben zu Brüssel, den 11. Dezember 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN

Der Minister der Volksgesundheit
F. VANDENBROUCKE

